Forderungsmanagement im Krankenhaus unter Beriicksichtigung des
KHVVG

Dieses Seminar zeigt Ihnen anhand der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung unter
Beriicksichtigung der Anderungen durch das seit dem 1.1.2025 geltende KHVVG, wie Sie Thre
Vergiitungsanspriiche rechtssicher durchsetzen. Sie erfahren, gegeniiber Krankenkassen und MD
rechtssicher zu argumentieren.

Die Kenntnis der Rechtsgrundlagen, die fiir die Abrechnungen maf3geblich sind, sowie die richtige
Strategie sind notwendig, um auf gerechtfertigte Anspriiche gegeniiber Krankenkassen und Selbstzahlern
bzw. privaten Krankenversicherungen nicht verzichten zu miissen und damit die Liquiditit des Hauses zu
sichern.

Entwickeln Sie Strategien, um die Erfolgsaussichten potenzieller Zahlungsklagen abzuschitzen,
ungerechtfertigte Zahlungsverzogerungen und -verweigerungen wirksam abzuwehren.

—

. Qualitiitssicherungs-RL des G-BA

¢ Priifung durch den MD
¢ Vergiitungsanspruch des Krankenhauses
¢ Rechtsschutz des Krankenhiuser

2. Strukturpriifung, § 275d SGB V

¢ Priifung durch den MD
e Rechtsschutz der Krankenhéduser

3. Vergiitungsanspruch des Krankenhauses

¢ medizinische Begriindung

¢ Informationspflichten des KH

¢ Filligkeit

¢ Gesetzliches Aufrechnungsverbot
¢ unzuldssige Aufrechnungen



4. PriifvV, Erorterungsverfahren

5. Neues aus der BSG-Rechtsprechung

6. Wahlleistungen, Chefarztbehandlung

Dieses Seminar richtet sich ausschlieBlich an Mitarbeitende in Krankenhiusern

Seminarinformationen

Kategorie:

Priasenz-Seminare, Recht

Referenten:

Frau Dr. Heike Thomae Rechtsanwiltin, Fachanwiltin fiir Medizinrecht

Seminar anfragen

Dieses Seminar konnen Sie als INHOUSE-Veranstaltung buchen.

Jetzt anfragen


mailto:welcome@bbdk.de?subject=Anfrage Inhouse-Seminar: Forderungsmanagement im Krankenhaus unter Berücksichtigung des KHVVG

Fortbildungspunkte fiir beruflich Pflegende:

8 Punkte

Teilnahmegebiihr

325 EUR fiir Mitglieder des BBDK
425 EUR fiir Nichtmitglieder

Zuriick


https://www.bbdk.de//fort-und-weiterbildungsprogramm.html
http://www.tcpdf.org

